
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 73a StVG
 StVG - Strafvollzugsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 14.03.2025

Hat der Bund infolge eines Ereignisses, das die Erkrankung oder Verletzung eines Strafgefangenen bewirkt hat, nach

den Bestimmungen dieses Unterabschnitts Leistungen erbracht oder Kosten getragen und stehen dem

Strafgefangenen auf Grund des Ereignisses Schadenersatzansprüche gegen einen Dritten zu, so gehen diese

Ansprüche bis zur Höhe des dem Bund erwachsenden Aufwandes auf den Bund über.

In Kraft seit 01.03.1988 bis 31.12.9999
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